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schenrechte erheblich zur Stärkung der internationalen Zu-
sammenarbeit auf diesem Gebiet beitragen könnte,

hervorhebend, dass es gilt, weitere Fortschritte bei der
Förderung und Festigung der Achtung vor den Menschen-
rechten und Grundfreiheiten zu erzielen, unter anderem durch
internationale Zusammenarbeit,

die Tatsache unterstreichend, dass gegenseitiges Ver-
ständnis, Dialog, Zusammenarbeit, Transparenz und Vertrau-
ensbildung wichtige Bestandteile aller Tätigkeiten zur Förde-
rung und zum Schutz der Menschenrechte sind,

unter Hinweis auf die von der Unterkommission für die
Förderung und den Schutz der Menschenrechte auf ihrer
zweiundfünfzigsten Tagung verabschiedete Resolution
2000/22 vom 18. August 2000 über die Förderung des Dia-
logs über Menschenrechtsfragen289,

1. erklärt erneut, dass die Förderung, der Schutz und
die Festigung der Achtung vor den Menschenrechten und
Grundfreiheiten unter anderem durch internationale Zusam-
menarbeit eines der Ziele der Vereinten Nationen und die
Aufgabe aller Mitgliedstaaten ist;

2. erkennt an, dass die Staaten neben ihren eigenen
Verantwortlichkeiten gegenüber ihrer jeweiligen Gesellschaft
gemeinschaftlich dafür verantwortlich sind, weltweit die
Grundsätze der Menschenwürde, der Gleichberechtigung und
der Gleichstellung zu wahren;

3. erklärt erneut, dass der Dialog zwischen den Kultu-
ren und Zivilisationen die Förderung einer Kultur der Tole-
ranz und der Achtung vor der Vielfalt erleichtert, und begrüßt
in diesem Zusammenhang die Veranstaltung von Konferen-
zen und Tagungen auf nationaler, regionaler und internationa-
ler Ebene über den Dialog zwischen den Kulturen;

4. fordert alle auf internationaler Ebene tätigen Akteu-
re nachdrücklich auf, eine internationale Ordnung zu errich-
ten, die auf Inklusion, Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und
Gleichstellung, Menschenwürde, gegenseitigem Verständnis
sowie der Förderung und Achtung der kulturellen Vielfalt und
der allgemeinen Menschenrechte beruht, und alle Ausgren-
zungslehren zu verwerfen, die auf Rassismus, Rassendiskri-
minierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhän-
gender Intoleranz gründen;

5. bekräftigt, wie wichtig es für die Förderung und den
Schutz der Menschenrechte und für die Verwirklichung der
Ziele des Kampfes gegen Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intole-
ranz ist, dass die internationale Zusammenarbeit verstärkt
wird;

6. vertritt die Auffassung, dass die internationale Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte im Ein-
klang mit den in der Charta der Vereinten Nationen veranker-
ten Zielen und Grundsätzen und mit dem Völkerrecht wir-
kungsvoll und konkret zur dringend gebotenen Verhütung

von Verletzungen der Menschenrechte und Grundfreiheiten
beitragen sollte;

7. erklärt erneut, dass die Förderung, der Schutz und
die volle Verwirklichung aller Menschenrechte und Grund-
freiheiten von den Grundsätzen der Universalität, der Nicht-
selektivität, der Objektivität und der Transparenz geleitet sein
sollen, in einer Art und Weise, die mit den in der Charta ver-
ankerten Zielen und Grundsätzen vereinbar ist;

8. fordert die Mitgliedstaaten, die Sonderorganisatio-
nen und die zwischenstaatlichen Organisationen auf, auch
weiterhin einen konstruktiven Dialog und Konsultationen zur
Vertiefung des Verständnisses und zur Förderung und zum
Schutz aller Menschenrechte und Grundfreiheiten zu führen,
und ermutigt die nichtstaatlichen Organisationen, aktiv dazu
beizutragen;

9. bittet die Staaten und die zuständigen Mechanismen
und Verfahren der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der
Menschenrechte, auch weiterhin die Bedeutung der wechsel-
seitigen Zusammenarbeit, des gegenseitigen Verständnisses
und des Dialogs miteinander zu beachten, wenn es darum
geht, die Förderung und den Schutz aller Menschenrechte zu
gewährleisten;

10. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer
sechzigsten Tagung fortzusetzen.

RESOLUTION 59/188

Verabschiedet auf der 74. Plenarsitzung am 20. Dezember 2004, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 132 Stimmen bei 53 Gegenstimmen und keiner Ent-
haltung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/503/Add.2, Ziffer 145)290:

Dafür: Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Äquatorialguinea,
Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangla-
desch, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien,
Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte
d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea,
Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea,
Fidschi, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau,
Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik),
Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan,
Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kuba, Kuwait, Laotische Volks-
demokratische Republik, Lesotho, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dscha-
mahirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius,
Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Ni-
ger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru,
Philippinen, Ruanda, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa, São
Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Singa-
pur, Somalia, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika,
Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan,
Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschad, Tunesien,
Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bo-
livarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansa-
nia, Vietnam, Zentralafrikanische Republik.

Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien und Herzegowi-
na, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Ma-

289 Siehe E/CN.4/2001/2-E/CN.4/Sub.2/2000/46, Kap. II, Abschnitt A.

290 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von China und Malaysia (im Namen der Mitglied-
staaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Bewegung der nicht-
gebundenen Länder sind).
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zedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Irland, Island,
Israel, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco,
Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Palau, Polen, Portugal, Repu-
blik Korea, Republik Moldau, Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Ser-
bien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik,
Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland,
Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

Enthaltungen: Keine.

59/188. Menschenrechte und einseitige Zwangsmaßnah-
men

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf alle ihre früheren Resolutionen, zuletzt
Resolution 58/171 vom 22. Dezember 2003, sowie auf die
Resolution 2004/22 der Menschenrechtskommission vom
16. April 2004291,

in Bekräftigung der einschlägigen Grundsätze und Be-
stimmungen in der von der Generalversammlung in ihrer Re-
solution 3281 (XXIX) vom 12. Dezember 1974 verkündeten
Charta der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten,
insbesondere ihres Artikels 32, in dem es heißt, dass kein
Staat wirtschaftliche, politische oder sonstige Maßnahmen
gegen einen anderen Staat anwenden oder zu ihrer Anwen-
dung ermutigen darf, um von ihm die Unterordnung bei der
Ausübung seiner souveränen Rechte zu erlangen,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs292, der gemäß der Resolution 1999/21 der Menschen-
rechtskommission vom 23. April 1999293 vorgelegt wurde,
und von den Berichten des Generalsekretärs über die Durch-
führung der Resolutionen 52/120 vom 12. Dezember 1997294

und 55/110 vom 4. Dezember 2000295,

in Anbetracht dessen, dass alle Menschenrechte allgemein
gültig und unteilbar sind, einander bedingen und miteinander
verknüpft sind, und in diesem Zusammenhang erneut erklä-
rend, dass das Recht auf Entwicklung ein fester Bestandteil al-
ler Menschenrechte ist,

daran erinnernd, dass die vom 14. bis 25. Juni 1993 in
Wien abgehaltene Weltkonferenz über Menschenrechte die
Staaten aufforderte, alle nicht im Einklang mit dem Völker-
recht und der Charta der Vereinten Nationen stehenden einsei-
tigen Zwangsmaßnahmen zu unterlassen, die die Handelsbe-
ziehungen zwischen den Staaten behindern und der vollen
Verwirklichung aller Menschenrechte im Wege stehen296,

eingedenk aller Bezugnahmen auf diese Frage in der am
12. März 1995 vom Weltgipfel für soziale Entwicklung ver-
abschiedeten Kopenhagener Erklärung über soziale Entwick-

lung297, der Erklärung und der Aktionsplattform von Beijing,
die am 15. September 1995 von der Vierten Weltfrauenkonfe-
renz verabschiedet wurden298, der Istanbul-Erklärung über
menschliche Siedlungen und der Habitat-Agenda, die am
14. Juni 1996 von der zweiten Konferenz der Vereinten Na-
tionen über Wohn- und Siedlungswesen (Habitat II) verab-
schiedet wurden299, sowie in ihren fünfjährlichen Überprüfun-
gen,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die schädlichen
Auswirkungen einseitiger Zwangsmaßnahmen auf die inter-
nationalen Beziehungen, den Handel, die Investitionen und
die Zusammenarbeit,

mit dem Ausdruck ihrer ernsthaften Besorgnis darüber,
dass die Lage der Kinder in einigen Ländern durch einseitige
Zwangsmaßnahmen beeinträchtigt wird, die weder mit dem
Völkerrecht noch mit der Charta im Einklang stehen und die
Hindernisse für die Handelsbeziehungen zwischen Staaten
schaffen, die volle Verwirklichung der sozialen und wirt-
schaftlichen Entwicklung behindern und dem Wohlergehen
der Bevölkerung in den betroffenen Ländern entgegenstehen,
mit besonders schweren Folgen für Frauen und Kinder, ein-
schließlich Jugendlicher,

tief besorgt darüber, dass trotz der Empfehlungen, die von
der Generalversammlung und den in jüngster Zeit veranstal-
teten großen Konferenzen der Vereinten Nationen zu dieser
Frage verabschiedet wurden, und im Widerspruch zu dem all-
gemeinen Völkerrecht und der Charta auch weiterhin einseiti-
ge Zwangsmaßnahmen erlassen und angewandt werden, mit
all ihren schädlichen Auswirkungen, namentlich ihren Extra-
territorialwirkungen, auf die sozialen und humanitären Tätig-
keiten und auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung
der Entwicklungsländer, wodurch zusätzliche Hindernisse für
den vollen Genuss aller Menschenrechte durch Völker und
Einzelpersonen errichtet werden, die der Herrschaftsgewalt
von Drittstaaten unterstehen,

eingedenk aller Extraterritorialwirkungen einseitiger ge-
setzgeberischer, administrativer und wirtschaftlicher Maß-
nahmen, Politiken und Praktiken mit Zwangscharakter, die
sich gegen den Entwicklungsprozess und die verstärkte Gel-
tendmachung der Menschenrechte in den Entwicklungslän-
dern richten und die volle Verwirklichung aller Menschen-
rechte behindern,

Kenntnis nehmend von den fortlaufenden Bemühungen
der offenen Arbeitsgruppe der Menschenrechtskommission
für das Recht auf Entwicklung und insbesondere in Bekräfti-
gung ihrer Kriterien, nach denen einseitige Zwangsmaßnah-
men eines der Hindernisse für die Verwirklichung der Erklä-
rung über das Recht auf Entwicklung300 darstellen,

291 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2004,
Supplement No. 3 (E/2004/23), Kap. II, Abschnitt A.
292 E/CN.4/2000/46 und Add.1.
293 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1999,
Supplement No. 3 (E/1999/23), Kap. II, Abschnitt A.
294 A/53/293 und Add.1.
295 A/56/207 und Add.1.
296 Siehe A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III, Abschnitt I, Ziffer 31.

297 Bericht des Weltgipfels für soziale Entwicklung, Kopenhagen,
6.-12. März 1995, Kap. I, Resolution 1, Anlage I.
298 Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-15. September
1995, Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II.
299 Report of the United Nations Conference on Human Settlements (Ha-
bitat II), Istanbul, 3-14 June 1996 (Veröffentlichung der Vereinten Na-
tionen, Best.-Nr. E.97.IV.6), Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II.
300 Resolution 41/128, Anlage.
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1. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, keinerlei ein-
seitige Maßnahmen zu verabschieden oder anzuwenden, die
nicht im Einklang mit dem Völkerrecht und der Charta der
Vereinten Nationen stehen, insbesondere keine Zwangsmaß-
nahmen mit allen ihren Extraterritorialwirkungen, welche die
Handelsbeziehungen zwischen den Staaten behindern und so
der vollen Verwirklichung der in der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte301 und anderen internationalen Rechtsak-
ten auf dem Gebiet der Menschenrechte verkündeten Rechte
im Weg stehen, insbesondere dem Recht von Einzelpersonen
und Völkern auf Entwicklung;

2. fordert alle Staaten außerdem nachdrücklich auf,
Schritte zu unternehmen, um einseitige Maßnahmen zu ver-
meiden und zu unterlassen, die nicht mit dem Völkerrecht und
der Charta im Einklang stehen und die die umfassende Ver-
wirklichung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung
der Bevölkerung, insbesondere der Kinder und Frauen, in den
betroffenen Ländern verhindern, ihr Wohlergehen einschrän-
ken und Hindernisse für den vollen Genuss ihrer Menschen-
rechte aufwerfen, einschließlich des Rechts eines jeden Men-
schen auf einen für seine Gesundheit und sein Wohlergehen
angemessenen Lebensstandard sowie seines Rechts auf Nah-
rung, medizinische Versorgung und die notwendigen sozialen
Dienste, sowie sicherzustellen, dass Nahrungsmittel und Me-
dikamente nicht als Instrument zur Ausübung politischen
Drucks eingesetzt werden;

3. bittet alle Staaten, gegebenenfalls die Verabschie-
dung administrativer oder gesetzgeberischer Maßnahmen zu
erwägen, um der extraterritorialen Anwendung oder den Ex-
traterritorialwirkungen einseitiger Zwangsmaßnahmen entge-
genzutreten;

4. verwirft einseitige Zwangsmaßnahmen mit allen ih-
ren Extraterritorialwirkungen als ein Mittel politischer oder
wirtschaftlicher Druckausübung gegen ein Land, insbesonde-
re gegen Entwicklungsländer, wegen ihrer schädlichen Aus-
wirkungen auf die Verwirklichung aller Menschenrechte wei-
ter Kreise ihrer Bevölkerung, insbesondere von Kindern,
Frauen und älteren Menschen;

5. fordert diejenigen Mitgliedstaaten, die derartige
Maßnahmen ergriffen haben, auf, ihre Verpflichtungen und
Verantwortlichkeiten aus den internationalen Rechtsakten auf
dem Gebiet der Menschenrechte, deren Vertragspartei sie
sind, zu erfüllen, indem sie diese Maßnahmen so bald wie
möglich aufheben;

6. bekräftigt in diesem Zusammenhang das Recht aller
Völker auf Selbstbestimmung, kraft dessen sie ihren politi-
schen Status frei bestimmen und ihrer wirtschaftlichen, sozia-
len und kulturellen Entwicklung frei nachgehen können;

7. fordert die Menschenrechtskommission nachdrück-
lich auf, bei ihren Arbeiten im Zusammenhang mit der Ver-
wirklichung des Rechts auf Entwicklung die schädlichen Aus-
wirkungen einseitiger Zwangsmaßnahmen, einschließlich des

Erlasses einzelstaatlicher Gesetze und ihrer extraterritorialen
Anwendung, voll zu berücksichtigen;

8. ersucht die Hohe Kommissarin der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte, bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im
Zusammenhang mit der Förderung, der Verwirklichung und
dem Schutz des Rechts auf Entwicklung und angesichts der
Wirkungen, die einseitige Zwangsmaßnahmen nach wie vor
auf die Bevölkerung von Entwicklungsländern ausüben, in ih-
rem Jahresbericht an die Generalversammlung vorrangig auf
diese Resolution einzugehen;

9. ersucht den Generalsekretär, die Aufmerksamkeit
aller Mitgliedstaaten auf diese Resolution zu lenken, weiter-
hin ihre Auffassungen und Auskünfte über die Implikationen
und schädlichen Auswirkungen einseitiger Zwangsmaßnah-
men auf ihre Bevölkerung einzuholen und der Generalver-
sammlung auf ihrer sechzigsten Tagung einen analytischen
Bericht hierzu vorzulegen, der praktische Präventivmaßnah-
men in dieser Hinsicht hervorhebt;

10. beschließt, diese Frage unter dem Unterpunkt "Men-
schenrechtsfragen, einschließlich anderer Ansätze zur besse-
ren Gewährleistung der effektiven Ausübung der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten" auf ihrer sechzigsten Tagung mit
Vorrang zu behandeln.

RESOLUTION 59/189
Verabschiedet auf der 74. Plenarsitzung am 20. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/503/Add.2, Ziffer 145) 302.

59/189. Vermisste Personen

Die Generalversammlung,
geleitet von den Zielen, Grundsätzen und Bestimmungen

der Charta der Vereinten Nationen,
sowie geleitet von den Grundsätzen und Normen des hu-

manitären Völkerrechts, insbesondere den Genfer Abkom-
men vom 12. August 1949303 und den Zusatzprotokollen von
1977304, und den internationalen Menschenrechtsnormen, ins-
besondere der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte305,
dem Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte306, dem Internationalen Pakt über bürgerli-
che und politische Rechte307, dem Übereinkommen über die
Rechte des Kindes307 und der Erklärung und dem Aktionspro-

301 Resolution 217 A (III).

302 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Argentinien, Armenien,
Aserbaidschan, Äthiopien, Bangladesch, Belarus, Belgien, Benin, Bos-
nien und Herzegowina, Chile, Costa Rica, Demokratische Republik
Kongo, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien,
Georgien, Grenada, Griechenland, Italien, Jordanien, Kanada, Kasach-
stan, Katar, Kirgisistan, Kroatien, Libysch-Arabische Dschamahirija,
Liechtenstein, Mauretanien, Nicaragua, Nigeria, Österreich, Pakistan,
Panama, Peru, Rumänien, Saudi-Arabien, Schweiz, Senegal, Serbien
und Montenegro, Slowenien, Somalia, Sudan, Syrische Arabische Repu-
blik, Tadschikistan, Tunesien, Ukraine, Usbekistan und Zypern.
303 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 970-973.
304 Ebd., Vol. 1125, Nr. 17512 und 17513.
305 Resolution 217 A (III).
306 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage.
307 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1577, Nr. 27531.




